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Wie ein Staat vor den Augen der Welt
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Zivilbevölkerung in Tigray, Foto: Nicolás Marino



Am 4. November 2020 ordnete der äthiopische

Ministerpräsident eine Militäroffensive gegen die

TPLF (Tigray People's Liberation Front) an. Letzte-

re habe eine Militärbasis der äthiopischen Zen-

tralregierung in Tigray angegriffen. Der vermeint-

liche Beginn des verheerenden bewaffneten Kon-

flikts im Norden Äthiopiens hat zudem noch mehr

Vorgeschichte als das: Die Tigray-Region hatte als

einzige Region gegen den Willen des äthiopi-

schen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed Wahlen

abgehalten. Die Spannungen zwischen der TPLF

und Äthiopiens Zentralregierung nahmen schon

davor zu. Der vermeintliche Auslöser, der zum Er-

heben der Waffen führte, war nur noch der letzte

Tropfen, der fehlte, um das politische Pulverfass

zum Überlaufen zu bringen.

Die TPLF, die derzeit vom äthiopischen Staat als

Terrororganisation gelistet ist, hatte vor Abiy Ah-

meds Amtsantritt über 30 Jahre lang als dominan-

te Partei in einer Koalition die äthiopische Regie-

rung gestellt. Während dieser Zeit wurden Men-

schenrechtsverletzungen verzeichnet und Span-

nungen mit der eritreischen Regierung reichen

bis in diese Zeit zurück. Es gab wohl schon früher

Sentiments innerhalb der Bevölkerung, dass die

TPLF eine Vormachtstelle innegehabt habe, ob-

wohl die ethnische Gruppe der Tigrayer*innen

lediglich etwa 6% der äthiopischen Bevölkerung

ausmachen. Diese Auffassung und eine gewisse

Abneigung gegen die „Tigray-Elite“ scheint in

manchen Teilen der äthiopischen Bevölkerung

bis heute nachzuwirken.

Seit November 2020 kam es im Zuge des bewaff-

neten Konflikts in Tigray zu schwersten Men-

schenrechtsverletzungen aller beteiligten be-

waffneten Gruppen. Sowohl die TPLF als auch die

eritreischen sowie die äthiopischen Truppen wer-

den zudem dem Begehen von schwersten Ver-

brechen gegen die Menschlichkeit bis sogar zum

Teil hin zu Kriegsverbrechen beschuldigt. Die Zi-

vilbevölkerung Tigrays, die schon seit November

2020 immer wieder durch einen lange andauern-

den Telekommunikationskap von der Außenwelt

abgeschnitten ist, geriet zwischen die Fronten. Es

gibt bereits tausende Todesopfer und Schätzun-

gen zu Folge über eine Million Binnenflüchtige.

Der Konflikt weitete sich zudem auf weitere Teile

Äthiopiens aus: die TPLF drang in die Amhara-

sowie die Afar-Region vor. Während die TPLF-Ver-

treter*innen dies gewissermaßen als einen Ver-

zweiflungsakt darstellen, um die in Tigray leben-

de Zivilbevölkerung zu schützen, wird ihnen von

der Gegenseite vorgeworfen, dass sie die Absicht

hätten, bis nach Addis Abeba vorzudringen und

die nationale Macht an sich zu reißen. Zudem gibt

es Spekulationen, dass die TPLF die Schaffung

eines autonomen Tigray-Gebiets anstreben

könnte. Der Sprecher der TPLF Getachew Redar

äußerte sich während des BBC-„Hardtalk“s am 13.

August 2021 insofern, als dass sich die TPLF�

nicht aus der Amhara- und der Afar-Region zu-

rückziehen werde, solange die äthiopische Zen-

tralregierung die Telekommunikation in Tigray

nicht wieder herstelle.

Gegen die TPLF gibt es Vorwürfe, bei ihrem Ein-

dringen in die benachbarten Regionen Zivilist*in-

nen getötet zu haben . Landwirt*innen hätten��

zu Waffen gegriffen und auf Angehörige der TPLF

gezielt, woraufhin diese das Dorf dem Erdboden

gleich gemacht hätten .��

Der Tigray-Konflikt
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Auch in der Hauptstadt Addis Abeba sind die Fol-

gen des Tigray-Konflikts spürbar: Personen, die

der ethnischen Bevölkerungsgruppe der Tigray

zugeordnet werden können, werden vermehrt

Opfer von willkürlichen Verhaftungen . Auch von�

Massenverhaftungen aufgrund ethnischer Zuge-

hörigkeit war die Rede . Zudem wurden sogar�

Geschäfte zentralstaatlich sanktioniert geschlos-

sen, deren Besitzer*innen Tigrayer*innen sind .�

In Tigray selbst, von wo aus nur wenig Information

nach außen dringt, scheint die Lage für die Zivil-

bevölkerung geradezu erschreckend zu sein. Es

gibt Vorwürfe strategischen Aushungerns der Zi-

vilbevölkerung Tigrays seitens der äthiopischen�

Zentralregierung, was durch Handlungen wie das

Unterbinden von humanitären Hilfslieferungen –�

eine Straftat unter internationalem Völkerrecht

(„international humanitarian law“) – befeuert wird.

Der Vorwurf seitens der äthiopischen Zentralre-

gierung würde lauten, dass die Hilfsmittel liefern-

den Organisationen und Individuen die TPLF mit

Waffen beliefern würden . „Ärzte ohne Grenzen“��

und das „Norwegian Refugee Council“ seien zu-

dem vom äthiopischen Zentralstaat beschuldigt

worden, Falschinformationen zu verbreiten . Zu-��

dem wurden Berichten zu Folge bereits über 20

Mitarbeiter*innen humanitärer Organisationen

und NGOs getötet . Laut US-Botschafterin Linda��

Thomas-Greenfield wird auch Trinkwasser der

Zivilbevölkerung in Tigray kontaminiert .	

Ein im UK Telegraph veröffentlichter Artikel wirft

der EDF vor, chemische Waffen gegen die Zivil-

bevölkerung eingesetzt zu haben , was eine Ver-�

letzung der Konvention gegen das Verwenden

von chemischen Waffen wäre. Die Verwendung

chemischer Waffe in Verbindung mit dem Konflikt

in Tigray wurde vom äthiopischen Außenministe-

rium dementiert .




Zudem wurden Vergewaltigungen, Gruppenver-

gewaltigungen, Verstümmelungen und sexuali-

sierte Versklavungen als Kriegswaffe im Tigray-

Konflikt genutzt . Die Vorwürfe richten sich vor-�

wiegend gegen äthiopische und eritreische Sol-

daten sowie amharische Milizen. Auch schwange-

re Frauen wurden Vergewaltigungsopfer, manche

vor den Augen ihrer eigenen Kinder . Berichtet�

wurde auch von über Tage oder Wochen lang an-

dauernden Vergewaltigungen – die Täter haben

sich abgewechselt, während das Opfer den Verge-

waltigungen dauerhaft unterzogen war . In man-�

chen Fällen wurden Frauen über Monate von den

Vergewaltigern festgehalten . Sogar Minderjäh-�

rige waren unter den Vergewaltigungsopfern .�

Gegen eritreische Einsatzkräfte richten sich zu-

dem Anschuldigungen, dass diese Granatsplitter,

Nägel und heiße Metallstäbe in die Vaginen der

Opfer eingeführt haben – viele haben aufgrund

dessen irreparable körperliche Schäden davonge-

tragen , von den psychischen ganz zu schweigen.�

Zudem wurde den Opfern im Zuge der Vergewalti-

gungen gesagt, dass sie „dies verdient hätten“ und�

die Täter durch ihre Vergewaltigungen die „Blutlinie

reinigen würden“ . Wenn amharische Milizen ti-��

grinische Frauen vergewaltigen, würden die Kinder,

die aus den Vergewaltigungen hervorgehen, somit

nach Ansicht der Täter „amharisches Blut“ in sich

tragen und keine Tigrayer*innen mehr sein. Auch

Aussagen wie „ein tigrinischer Mutterleib sollte nie

gebären“ oder „ihr Tigrayer*innen habt keine��

Geschichte, ihr habt keine Kultur. Ich kann mit dir

machen, was ich will, und es interessiert nieman-

den“ wurden von Vergewaltigern getätigt.��

Öl ins Feuer gießt Abiy in seinen Gesprächen mit

ausländischen Diplomaten: So habe er sich ge-

genüber dem finnischen Außenminister bereits

im Februar insofern geäußert, dass er „die Tigray-

er*innen für 100 Jahre auslöschen würde“ und��

weitere ähnliche Aussagen getroffen. Darüber

hinaus habe Abiy Ahmed die Truppen aus Tigray

mitunter als „Unkraut“ und „Krebs“ bezeichnet .��

Äthiopische und eritreische Soldaten sorgen zu-

dem dafür, dass Tigrayer*innen die Flucht in den

Sudan sehr stark erschwert oder gar unmöglich

gemacht wird . Dies ist eine Verletzung von Arti-�

kel 13, Absatz 2 der Menschenrechtsdeklarati-

on , der besagt, dass jeder Mensch das Recht hat,�	

sein oder ihr Heimatland zu verlassen.

Die TPLF ist als Terrororganisation gelistet , was��

potenziellen Verhandlungen und einem Dialog

im Weg stehen könnte. Zudem weist auch die

Rhetorik der TPLF und vor allem deren Sprechers

Getachew Rada nicht unbedingt auf die gewollte

Aussöhnung, sondern eher auf vermehrte Feind-

seligkeit hin.

Es häufen sich auch Vorwürfe gegen die TPLF, die

ebenfalls schwere Menschenrechtsverletzungen

zu begehen scheint. Es gibt Gründe zur Annahme,

dass die TPLF ebenfalls die Zivilbevölkerung

attackiert . Manche dürften dies wohl als Rache-�


akt der Truppen aus Tigray werten . Anhand der�


Aussagen Getachew Redas läge zudem die Ver-�

mutung nahe, dass das Infiltrieren der Amhara-

und der Afar-Region als Druckmittel dienen soll.

Vergewaltigung als
Kriegswaffe
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Der in der Tigray-Region wütende bewaffnete

Konflikt beeinflusst die internationalen Bezie-

hungen zu den umliegenden Staaten sowie die

politische Lage im Rest des Landes. Innerhalb

Äthiopiens scheinen sich immer mehr Akteur*in-

nen an dem im Norden des Landes ausgetragenen

Konflikt zu beteiligen. Die TPLF hat sich mit der

OLA (Oromo Liberation Army) verbündet, um

gemeinsam gegen Abiy Ahmed vorzugehen.

Tigray scheint nicht die einzige Region in Äthio-

pien zu sein, die bei einem Föderalstaatssystem

bleiben möchte und Ahmeds Bestrebungen nach

einer alles übergreifenden Zentralregierung ab-

lehnt.

Zivilbevölkerung in Tigray, Foto: Nicolás Marino



Die Situation der Oromo und die Lage in Oromia

scheinen bei der rezenten Berichterstattung über

Äthiopien des Öfteren vernachlässigt zu werden.

Dabei passieren auch hier schwerste Menschen-

rechtsverletzungen. Dies ist jedoch noch einfa-

cher für Abiy Ahmed zu kaschieren, da er die Welt

in dem Glauben lässt, er sei Oromo; so manche*r

Angehörige*r der Oromo-Diaspora in Deutsch-

land und Amerika ist sich dessen jedoch nicht

ganz so sicher . Seine ethnische Zugehörigkeit��

wird offenbar von einigen Personen in Frage ge-

stellt.

In Oromia exekutierten äthiopische Streitkräfte

den minderjährige Teenager Amanuel Wondimu

bei Tageslicht auf offener Straße . Vor seiner au-��

ßergerichtlichen Tötung wurde er öffentlich miss-

handelt und dazu gezwungen, ständig zu wieder-

holen, dass er ein Mitglied der Abba Torbee – eine

bewaffnete Gruppe in Oromia mit unklaren Links

zu der OLA – sei und niemand tun solle, was er

getan habe . Die Eltern des Mordopfers wurden��

bereits vor der Ermordung ihres Sohnes festge-

nommen und danach an den Todesort ihres Fa-

milienmitglieds gebracht. Als die Mutter bei dem

Anblick des Leichnams ihres Kindes in Tränen

ausbrach und darum bat, ihn begraben zu dürfen,

wurde sie von den Sicherheitskräften mit Stöcken

geschlagen . In den darauffolgenden Wochen��

wurden auch andere Familienmitglieder des Op-

fers sowie weitere Bewohner*innen der Stadt

Dembi Dollo willkürlich verhaftet und bedroht .��

Die außergerichtliche Exekution von Personen

sowie auch der oben beschriebene Fall verstößt

gegen Artikel 11 der Menschenrechtsdeklaration,

nämlich den Anspruch auf ein öffentliches Ge-

richtsverfahren . Als Antwort darauf, warum��

Amanuel Wondimu nicht vor ein Gericht gebracht

wurde, erwiderte der Leiter der Kellem Wellenga

Sicherheitsbehörde, dass Amanuel kein Verdäch-

tiger, sondern ein eindeutiger Feind gewesen sei

– „ein Shene-Mitglied aus dem Busch“ . „Shene“��

bezieht sich auf die OLA, wie die äthiopische Zen-

tralregierung sie ebenfalls nennt.

Der Westen Oromias ist bereits seit Jahren ein

Konfliktfeld. Zu den Akteuren gehört neben den

äthiopischen Streitkräften, der Oromia Spezialpo-

lizei und Milizen auch die Oromo Liberation Army

(OLA), eine bewaffnete Gruppe, die sich 2019 von

der Oromo Liberation Front (OLF) abgespalten

hat .�� Die äthiopische Zentralregierung hat die

OLA, von den äthiopischen Streitkräften auch

„Shene“ genannt, am 1. Mai als Terrororganisation

klassifiziert . Zudem haben sich die OLA und die��

TPLF – derzeit beide vom äthiopischen Zentral-

staat als Terrororganisationen klassifiziert – nun

zusammengeschlossen, um mit vereinten Kräften

gegen Abiy Ahmed vorzugehen .��

Nachdem die OLA und die TPLF sich alliiert hatten,

habe die OLA 150 ethnische Amhara in Oromia

getötet . Daraufhin folgten Gegenangriffe, die��

60 Todesopfer zur Folge hatten .��

Der Oromo-Konflikt:
Extralegale öffentliche
Hinrichtungen
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Die äthiopischen Streitkräfte haben Zivilist*innen

in Oromia ermordet . Die Opfer seien hauptsäch-�	

lich junge Männer – sie werden von den äthiopi-

schen Streitkräften als Unterstützer der OLA be-

trachtet und auf dieser Grundlage außergericht-

lich getötet . Bereits letztes Jahr hat die zentral-�	

äthiopische Regierung den staatlichen Streitkräf-

ten grünes Licht dafür gegeben, gegen die OLA in

Oromia vorzugehen . Dass die Opfer die OLA�	

tatsächlich unterstützt hätten, ist nicht nachge-

wiesen. Tatsächlich stellen Exekutionen und�� �
+

Massenverhaftungen in Oromia durch die zentral-

äthiopischen Streitkräfte schon längst keine Aus-

nahme mehr dar .��

Außerdem wurde in der Oromia-Region zwei Mo-

nate lang die Internet- und Telekommunikation

gekappt . -�� Zudem ist die Situation der Binnen

flüchtigen (IDPs, internally displaced persons )„ “

in Oromia problematisch: der Zugang zu Lebens-

mittel-, Wasser- und Gesundheitsversorgung ist

unzureichend . Die Lebensmittelversorgung be�� -

schränkt sich lediglich auf Weizenmehl und bei

der Verteilung wird keine Rücksicht auf Kinder ge-

nommen . Dies führt zu einer unzureichenden��

Ernährung und in manchen Fällen auch zu Unter-

ernährung der Vertriebenen (IDPs, internally dis„ -

placed persons“), einschließlich Kindern . Es��

gibt keine kostenfreie Gesundheitsversorgung .��

Auch das Risiko, dass sich die betroffenen Per-

sonen mit Covid-19 infizieren, ist durch die pre-

kären Lebensumstände wie beispielsweise das

Zusammenleben vieler Menschen auf engstem

Raum sowie den Mangel an Seife und grundle-

genden Arzneimitteln erhöht .��
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Spätestens seit der Beteiligung der eritreischen

Truppen im Kampf in Tigray ist der bewaffnete

Konflikt zu einem internationalen Konflikt ge-

worden und somit keine innenpolitische Angele-

genheit mehr. Obwohl die Beteiligung eritrei-

scher Soldaten im Tigray-Konflikt anfangs be-

stritten wurde, ist sie nun schon länger bestätigt.

Zwischen Eritrea und der ehemals regierenden

Partei und heute als Terrororganisation gelisteten

TPLF gab es jahrzehntelange Spannungen. Dass

Abiy Ahmed nach so vielen Jahren plötzlich den

Frieden mit Eritrea herstellen konnte, gibt Raum

für die Vermutung von Ahmed-Kritiker*innen,

dass er bereits im Vorfeld geplant haben könnte,

sich mit Eritrea gemeinsam gegen die TPLF und/

oder sogar die gesamte Tigray-Region zu ver-

schwören .��

Prof. Mehari Taddele Maru, Professor für Regie-

rungsführung und Migration („governance and

migration“) am European University Institute und

selbst Tigrayer, geht sogar so weit, davon über-

zeugt zu sein, dass das Nobelpreiskomitee mit-

verantwortlich für die derzeitige Lage in Äthio-

pien sei . Durch die Verleihung des Friedens-��

nobelpreises wurde Abiy Ahmed quasi gewisser-

maßen gegen Kritik „abgesichert“. Zudem hat

Europa ihn entsprechend kategorisiert und seine

weiteren Handlungen daraufhin wohl unzurei-

chend verfolgt. Sogar zu Beginn des bewaffneten

Tigray-Konflikts im November 2020 sei die inter-

nationale Gemeinschaft noch immer davon über-

zeugt gewesen, dass Ahmed ein Reformer sei, so

Goitom Gebreluel, ein auf das Horn von Afrika

spezialisierter Forscher aus Tigray .��

Friedensnobelpreis
als Blankoscheck
zum harten Vorgehen?
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Der bewaffnete Konflikt im Norden Äthiopiens

wirkte sich auch auf die Beziehungen zu den

Nachbarländern aus. Durch den Migrationsstrom

in den Sudan wird auch dieser beeinträchtigt, da

der Sudan die aus Tigray flüchtenden Personen

auffangen „muss“ – zumindest jene, denen die

Flucht gelingt. Zudem wurde die Beziehung zwi-

schen Äthiopien und dem Sudan bereits zuvor

negativ durch das Staudammprojekt beeinflusst .��

Auch im Kontext des Staudammprojekts scheint

Abiy Ahmed wie – wie er von CNN bereits einst

betitelt wurde – ein kontemporärer Kapitalist zu

handeln. Der Strom, den der Staudamm generie-

ren sollte, soll wohl an Nachbarstaaten verkauft

werden , wobei der Sudan und Ägypten das Pro-��

jekt mit großer Sorge betrachten, da ihnen ziem-

lich wortwörtlich der Wasserhahn zugedreht wer-

den könnte. Laut dem Spiegel seien für Ägypten

alle Optionen der Konfliktaustragung offen und

Ägypten und der Sudan hätten bereits im April ge-

meinsame Militärübungen durchgeführt . Äthio-��

pien wiederum hat sich der Ausarbeitung eines

eigentlich laut internationalem Recht vorgesehen

Gutachtens widersetzt und letztes Jahr drei von��

vier Schleusen des Staudamms geschlossen .��

Abiy Ahmed scheint ein Meister darin zu sein, mit

dem Feuer zu spielen und neben innenpoliti-

schen auch außenpolitische Konflikte heraufzu-

beschwören.

Verschiedene Analyst*innen der Situation dürf-

ten die Einschätzung teilen, dass Äthiopien prä-

gend für das Horn von Afrika ist und eine weitere

Eskalation des Tigray-Konflikts somit sogar eine

Destabilisierung des Horns von Afrika nach sich

ziehen könnte.

Der Einfluss des Tigray-
Konflikts auf die Beziehungen
zu Nachbarländern
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Deutschland arbeitet im Zuge der „Compact with

Africa“-Initiative unter anderem mit der äthio-

pischen Zentralregierung und somit mit Abiy Ah-

med zusammen . Während unter dessen Anord-��

nung schwerste Menschenrechtsverletzungen

geschehen und es sogar Vorwürfe, die bis zu

Kriegsverbrechen reichen, gegen unter anderem

die äthiopischen Truppen gibt, scheint dies für

die Bundesregierung kein Grund zu sein, darüber

nachzudenken, die wirtschaftliche Zusammenar-

beit mit solch einem Staat zu hinterfragen. Im

Gegenteil – sie soll sogar noch vertieft werden.

Zudem ist Äthiopien seit 2019 als Reformpartner-

land in der deutschen Entwicklungszusammenar-

beit angeführt . Die Kreditanstalt für Wiederauf-��

bau (KfW) weist darauf hin, dass sich Äthiopien im

Gegenzug für den Empfang der finanziellen Un-

terstützung dazu verpflichte, neben Wirtschafts-

reformen Prinzipien guter Regierungsführung

umzusetzen . Die Definition des BMZ dieser gu-��

ten Regierungsführung („Good Governance“) be-

inhaltet unter anderem Transparenz, Effizienz und

die Ablage von Rechenschaft . Zudem lägen��

auch der Förderung guter Regierungsführung

„konstruktive und belastbare Beziehungen zwi-

schen Staat und Gesellschaft“ zugrunde.��

Die Gesellschaft für bedrohte Völker wirft die

Frage auf, inwiefern diese Grundzüge der guten

Regierungsführung in Äthiopien gegeben sind.

Die Transparenz erscheint der Gesellschaft für

bedrohte Völker mangelhaft, was beispielsweise

durch das Abstreiten der Miteinbindung eritrei-

scher Truppen seitens Abiy Ahmeds zu Beginn

des Tigray-Konflikts oder das bewusste Abschot-

ten der gesamten Tigray-Region argumentiert

werden könnte. Zudem könnte die Effizienz in

Frage gestellt werden, nicht zuletzt dadurch, dass

der Kampf gegen Ernährungskrisen einen wich-��

tigen Pfeiler der deutschen Entwicklungszusam-

menarbeit in Äthiopien ausmache, während der-

zeit hunderttausende Menschen in Äthiopien an

akuter Hungersnot leiden . Auch die Erfüllung��

der Ablage von Rechenschaft könnte man als

fragwürdig einstufen. Bereits im Februar habe die

Kanzlerin Abiy Ahmed telefonisch dazu aufgefor-

dert, eine friedliche Lösung für den Tigray-Kon-

flikt zu finden sowie die humanitäre Versorgung

der Betroffenen im Konfliktgebiet sicherzustel-

len . Außenminister Heiko Maas habe zudem��

schon vor vielen Monaten darauf verwiesen, dass

die Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung unter-

sucht und die Schuldigen zur Rechenschaft ge-

zogen werden müssten . Sprecher*innen der��

äthiopischen Regierung beteuerten im Juli 2021

via Twitter, dass jene, die Straftaten begangen

haben, dafür bestraft werden würden und ver-��

wiesen darüber hinaus über die Verpflichtung der

äthiopische Regierung, ihre nationalen und inter-

nationalen Menschenrechtsverpflichtungen zu

erfüllen . Angesichts eines Reports, der auch die��

Straflosigkeit der Vergewaltiger im Zuge der im

Tigray-Konflikt als Kriegswaffe angewendeten

Vergewaltigungen behandelt, erscheint dies je-

doch als eine leere Worthülse. Bisher seien laut

dem Report lediglich drei äthiopische Soldaten

für Vergewaltigung und ein äthiopischer Soldat

für Mord verurteilt und 25 weitere für Verge-�	

Äthiopien & Deutschland:
Ein Dreamteam?
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waltigung und das Anwenden sexualisierter Ge-

walt angeklagt worden . Zudem seien Anklagen�

gegen mehr als 60 Soldaten erhoben worden, die

der Tötung von Zivilist*innen und dem Verüben

von sexualisierter Gewalt verdächtigt werden .�

Die Zahlen der vermeintlichen Täter dürften je-

doch weit höher liegen als jene, gegen die Ankla-

gen erhoben wurden über 1200 Fälle wurden

alleine von Februar – 2021 bis April 2021 in ver-

schiedensten Gesundheitseinrichtungen in Tigray

gemeldet . Allerdings ist hier zu bemerken, dass�

viele Opfer sexueller Gewalt diese nicht melden.

Zudem stehe der Großteil der gemeldeten Fälle

von sexualisiertem Missbrauch mit dem bewaff-

neten Konflikt in Tigray in Zusammenhang .�

Die Gesellschaft für bedrohte Völker kommt zu

dem Schluss, dass die äthiopische Regierung der-

zeit weder transparent und effizient agiert, noch

Rechenschaft ablegt. Somit stellt die Gesellschaft

für bedrohte Völker die Legitimität der deutschen

Zusammenarbeit mit dem äthiopischen Staat und

dessen finanzielle Unterstützung auf Basis der

Argumentation des Bundesministeriums für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

(BMZ) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau

(KfW) in Frage. Deutschlands Außenpolitik be-

züglich Äthiopien sollte einen Paradigmenwech-

sel anstreben: anstatt wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Kapital auszubauen, könnte das Kapital

als politisches Druckmittel in einem bewaffneten

Konflikt dienen. Die Gesellschaft für bedrohte

Völker empfiehlt daher, jegliche finanzielle Unter-

stützung der Regierung einzustellen, wobei die

Hilfslieferungen an die Not leidende Bevölkerung

fortgesetzt werden müssen.

Die EU hat letztes Jahr bereits Gelder für Äthio-

pien zurückgehalten . Vielleicht wäre es an der��

Zeit, den Worten Merkels und Maas' durch das

vorläufige Aufschieben von finanzieller Unter-

stützung Taten folgen zu lassen. Deutschland als

G20- sowie G7- und EU-Mitglied hätte so die

Möglichkeit, durch die eigene Stimmstärke eine

potenzielle Verbesserung der Lage vor Ort zu

erwirken. Dies könnte beispielsweise durch die

Forderung gelingen, die Konfliktparteien an einen

Handlungstisch zu bringen und so lange von Zah-

lungen abzusehen, bis die schwersten Menschen-

rechtsverletzungen sowie schwerste Verbrechen

gegen die Menschlichkeit an der Zivilbevölkerung

unterlassen werden.

Außerdem fordert die Gesellschaft für bedrohte

Völker die deutsche Bundesregierung auf, von

Abschiebungen nach Äthiopien abzusehen. Per-

sonen in ein Land abzuschieben, welches schwer-

ste Menschenrechtsverletzungen und schwerste

Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die bis zu

Kriegsverbrechen hinreichen könnten, begeht, ist

moralisch verwerflich und könnte für manche In-

dividuen ein Todesurteil bedeuten.

14



Die Gesellschaft für bedrohte Völker wirft der

äthiopischen Regierung und dem Ministerpräsi-

denten Abiy Ahmed vor, schwerste Verstöße ge-

gen Gesetze und Gepflogenheiten in den inter-

nationalen Konflikten im Rahmen des internatio-

nalen Völkerrechts begangen zu haben. Das Land

verstößt zugleich gegen die Allgemeine Erklärung

der Menschenrechte.

Darüber hinaus könnten manche dieser Verlet-

zungen sogar auf Kriegsverbrechen („war crimes“)

hinauslaufen. Außerdem möchte die Gesellschaft

für bedrohte Völker darauf aufmerksam machen,

dass es Parallelen zu staatlich angeordneten sys-

tematischen Morden in der Vergangenheit gibt,

was die Gesellschaft für bedrohte Völker als

alarmierend wertet.

Darüber hinaus weist die Gesellschaft für be-

drohte Völker darauf hin, dass offenbar alle Kon-

fliktparteien schwerste Menschenrechtsverlet-

zungen sowie teilweise schwerste Verletzungen

gegen die Menschlichkeit (die Verwendung von

sexualisierter Gewalt als Waffe beispielsweise)

begehen. Die Gesellschaft für bedrohte Völker

verurteilt die Menschenrechtsverletzungen und

Verbrechen gegen die Menschlichkeit aller be-

teiligter Gruppen aufs Schärfste. Als zielfüh-

rendsten Lösungsweg betrachtet die Gesellschaft

für bedrohte Völker die Ausarbeitung einer poli-

tischen Lösung anhand von Verhandlungen aller

Konfliktparteien und einen etwaigen daraus

resultierenden Friedensvertrag sowie die strikte

Verurteilung all jener Individuen, die schwerste

Verbrechen gegen die Menschlichkeit und/oder

potenzielle Kriegsverbrechen begangen oder an-

geordnet haben.

Das Grundproblem im Falle des bewaffneten Kon-

flikts in Äthiopien sieht die Gesellschaft für be-

drohte Völker darin, dass Abiy Ahmed einen Zen-

tralstaat einrichten und diese zentrale Macht für

sich gewinnen will, während manche Regionen

Äthiopiens auf ihre Teilautonomie pochen und

weiterhin Teil eines Föderalstaats bleiben wollen.

Mittlerweile hat sich der Konflikt allerdings derart

zugespitzt, dass es aufgrund der Entwicklungen

auch möglich wäre, dass die TPLF eventuell auch

versuchen könnte, die Zentralmacht an sich zu

reißen. In erster Linie scheint das Ziel sowohl der

TPLF als auch der OLA jedoch folgendes zu sein:

für ihre Teilautonomie zu kämpfen und, wenn es

sein muss, Abiy Ahmed eventuell auch zu stürzen.

Dies ist wenig überraschend, wenn man bedenkt,

dass Abiy Ahmed, der international als Friedens-

nobelpreisträger verehrt wurde, in seinem Land

eine sehr repressive Politik zu führen scheint. Al-

les, wofür er anfangs stand – Freilassung von poli-

tischen Gefangenen, Vorantreiben der Demokra-

tisierung, etc. – scheint nicht nur ins Wanken ge-

raten zu sein, sondern teilweise gänzlich auszu-

bleiben. Während er zu Beginn seines Amtsan-

tritts Gefangene freigelassen hat, wurden bloß in-

nerhalb des letzten Jahres sowohl OLF-Angehö-

rige aus politischen Gründen als auch zivile Oro-

mo und Tigrayer*innen willkürlich festgenommen.

Zudem hat Abiy Ahmed wie schon mehrmals er-

wähnt wohl eine Aussage getroffen, die auf die

geplante Vernichtung einer Bevölkerungsgruppe

hindeuten könnte . Dies gibt Grund zur Annah-��

me, dass sich der Machtkampf im Norden des

Landes auch bewusst gegen die Zivilbevölkerung

richten könnte. AbiyWäre dies der Fall, wäre

Fazit
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Ahmed unter Umständen die Anstachelung zum

Genozid oder auf Basis(„incitement to genocide“)

von Artikel II der Genozid-Konvention von 1948

potenziell sogar das Verbrechen eines Völker-

mords [Art.II. In dieser Konvention bedeutet Völ-

kermord eine der folgenden Handlungen, die in der

Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische,

rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz

oder teilweise zu zerstören: a) Tötung von Mitglie-

dern der Gruppe; b) Verursachung von schwerem

körperlichem oder seelischem Schaden an Mitglie-

dern der Gruppe; c) vorsätzliche Auferlegung von

Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet

sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilwei-

se herbeizuführen; d) Verhängung von Maßnah-

men, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb

der Gruppe gerichtet sind; e) gewaltsame Überfüh-

rung von Kindern der Gruppe in eine andere Grup-

pe.] vorzuwerfen.

Zusätzlich sollte auch die Rolle der OLA bzw. Oro-

mias nicht außen vorgelassen werden. Angesichts

der Tatsache, dass die Oromo Äthiopiens größte

ethnische Bevölkerungsgruppe darstellen, scheint

es Vermutungen zu geben, dass Abiy Ahmed sich

von eben jenen am meisten bedroht fühlt, da er

sie für zahlenmäßig überlegen genug hält, um ihn

zu stürzen . Die TPLF dürfte er schon vor Mona-�	

ten falsch eingeschätzt haben, da er einst meinte,

dass es „eine schnelle Aktion“ werde. Nach der

Allianz zwischen der OLA und der TPLF könnte es,

obwohl er nach wie vor die eritreischen Truppen

an seiner Seite weiß, nun vielleicht doch eng für

ihn werden. Gerade das mag ihn auch vermehrt

dazu motivieren, in naher Zukunft möglicherweise

noch exzessivere Gewalt einzusetzen. Dies wiede-

rum könnte sich daraus folgend negativ auf die

Gewaltbereitschaft anderer Konfliktparteien aus-

wirken, was den Konflikt insgesamt potenziell

noch mehr zuspitzen würde.
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Deutschland könnte eine Klage gegen Ahmed

Abiy und andere Individuen vor dem ICC („In-

ternational Criminal Court“) in Den Haag vor-

legen.

Der äthiopische Zentralstaat könnte zusätzlich

vor dem ICJ („International Court of Justice“)

verklagt werden.

Der äthiopischen Zentralregierung könnte sei-

tens der internationalen Gemeinschaft mit

Sanktionen gedroht werden. Im Falle der wei-

teren Durchführung schwerster Menschen-

rechtsverletzungen sowie potenziellen Kriegs-

verbrechen und der Verweigerung einer Ver-

handlung mit den bewaffneten Gruppen, soll-

ten diese Sanktionen auch durchgesetzt und

als politisches Druckmittel verwendet werden.

Ein außenstehender Staat – zum Beispiel

Deutschland – könnte sich als Mediator an-

bieten, um die politische Konfliktlösung vor-

anzutreiben.

Die Konfliktparteien könnten an den Verhand-

lungstisch gebracht und in weiterer Folge ein

Friedensabkommen ausverhandelt werden.

Deutschland könnte die wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit mit der äthiopischen Zentralre-

gierung vorerst stoppen und darauf pochen,

dass das internationale Völkerrecht eingehal-

ten werden muss. Zudem könnte Deutschland

die derzeit noch nicht sanktionierte diplomati-

sche Beziehung zu Abiy Ahmed nutzen, um zu

versuchen, ihn dazu zu bringen, mit der TPLF

und der OLA zu verhandeln.

Eine Fact-Finding-Mission sollte sowohl nach

Oromia als auch nach Tigray, Amhara und Afar

entsandt werden. Mehr Monitoring vor Ort und

in verschiedenen Regionen Äthiopiens erach-

tet die Gesellschaft für bedrohte Völker als

dringend notwendig.

Da Hilfslieferungen auf äthiopischem Boden

mehrfach blockiert wurden, könnte in Erwä-

gung gezogen werden, Hilfslieferungen vom

Flugzeug aus über Tigray und Oromia abzu-

werfen. Deutschland hätte die Ausstattung,

um solch eine Aktion möglich zu machen und

könnte so einen Beitrag dazu leisten, die Zivil-

bevölkerung vor Ort zu unterstützen.

In Anbetracht der schwersten Menschenrechts-

verletzungen sowie dem mehrfachen Bruch des

„international humanitarian law“ in Äthiopien for-

dert die Gesellschaft für bedrohte Völker

den Abzug eritreischer Truppen von äthiopi-

schem Staatsgebiet,

eine politische Verhandlung zwischen den

Konfliktparteien,

eine von einem außenstehenden Staat durch-

geführte Konfliktmediation und

wirtschaftliche Sanktionen gegen den äthiopi-

schen Zentralstaat, bis dieser von schweren

Verbrechen gegen die Menschlichkeit absieht.

Empfehlungen & Forderungen
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